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ÄRZTEKAMMER 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

Mit�lil'd der World Medieal Association 

IAn das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1014 Wien 

L 

Unser Zeichen D r . D / Ma Ihr Schreiben vom 
2664/87 

Betrifft: 

_I 

Ihr Zeichen 

WIEN,I., 
W E IHBU R G G A S S E  10 - 1 2 

POSTANSCHRIFT: 

POSTFACH 213 

1011 WIEN 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Familienberatungs
förderungsgesetz geändert wird. 

Datum: 27. NOV. 1987 

t Verteilt.��OVI 1987 �4... 
-- �----.. .� 
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In der Anlage übermittelt die österreichische Ärztekammer 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Familienberatungsförderungs

gesetz geändert wird, zur do. Kenntnisnahme. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Neumann 

Beilagen 
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ÖSTERREICHISCHE ÄRZTEKAMMER 
Körperschaft öffentlichen Rechts 

Mil�li('d d"r Wor'" MediclJ{ A.lsociation 

i
-

An das 
Bundesministerium für Umwelt, 
Jugend und Familie 

Mahlerstraße 6 
1015 Wien 

Unser Zeichen 0 r . 0/ Ma Ihr SChreiben vom 1 • 1 0 • 8 7 Ihr ZeiChen GZ 2201 02 Wien 

2664/87 
Betrifft: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Familienberatungs
förderungsgesetz geändert wird. 

/18-11/2/87 

WIEN,I., 
WEIHBUR G G A SSE 10 - 12 
POSTANSCHRIFT: 

POSTFACH 213 
1011 WIEN 

24.11.1987 

Zu dem vorliegenden Gesetzesentwurf erlaubt sich die öster
reichische Ärztekammer folgende stellungnahme abzugeben: 

Die österreichische Ärztekammer ist sich der Kostenbelastung, 
die sich aus der Anwesenheit eines Arztes in den BeratungsstQllen 
ergibt, bewußt und kann sich anläßlich der allgemeinen Sparmaß
nahmen den Argumenten, die zum vorliegenden Gesetzesentwurf 
führten, nicht zur Gänze verschließen. 

Es sollte jedoch nach Ansicht der österreichischen Ärztekammer 
für die Zukunft sichergestellt werden, daß Personen, die Familien
beratungsstellen aufsuchen und ärztliche Beratung wünschen, von 
den Beratungsstellen an den nächsterreichbaren fachlich zuständigen 
Arzt, verwiesen werden. 

Gleichzeitig wurden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Hochachtung 

Präsident 
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